
Lärmaktionsplan  der  Gemeinde  Niederdorf

ohne  Maßnahmen

gemäß  § 47d  Bundes-Immissionsschutzgesetz,  4. Stufe  (2024)

Kommune  N ederdorf

Bundesland Sachsen

1.  Allgemeine  Angaben

1.1  Für  die  Aktionsplanung  zuständige  Behörde

N'iederdorf

14521420

Gemeindevecwaltung  Niederdorf

Neue  Straße

5

09366

Niederdorf

verwaItun@@niederdorf-erzgebir@e.de

www.niederdorf-erz@ebirze.de

Name  der  Stadt/Gemeinde

Amtlicher  Gemeindeschlüssel

Vollständiger  Name  der  Behörde

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

E-Mail (freiwillige  Angabe)

Internet-Adresse  (freiwillige  Angabe)

1.2  Beschreibung  der  Gemeinde  sowie  der  Hauptverkehrsstraßen  und ggf. anderer  Lärmquellen,  für  die

der  Lärmaktionsplan  aufgestellt  wird  I

Beschreibung  der  Gemeinde

Niedepdorf ist eine Gemeföde aim Erzgebirgikr:eis. Zusaföme'n mij.der  G'roßen K?ei,ss:tadt.StöIl5e'rg bildöt' ISliöderdoif'eine

VerwaIttingsgemeinschaft.  NiedeFdOrf a lilegt Z4iS(C)hen .CheqriiQ snö Stollberg.. DAe Bahnstrecföe'Chernqitz-StoIIberg,

betrieben durch die City,Bahr'i GmbH, tip.tiirt dur;ch die Gemeind,h :lind hai au'ch e'ihe H;)ltestelle  i'm Ort. Die d'q.rch- das

Gemeindegebiet verl(u:fen.de A 72 ist,über  den Amsch1u55; !Stoj1ßer;g Nord" zu etypi«heri. 'lNliieder4Iöpf',l'i,egtrca. 18 km

öestliCh  VOri (llemniz'  und 2 krn'. nöJ'd14Qh', VÖm Stollbeyigl D(lpCl') den Orj ve7:1aulen d0e !StaatSStföaßep S 256

Stichtag 32,;12.2022 lebten 1347 B%erfi'nnen,jn=Niedexdoyf.
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erstmalige  Aufstellung

des Lärmaktionsplans

Fortschreibung/  Überarbeitung  des

Lärmaktionsplans
vom: 25 03.2024

1.3  Rechtlicher  Hintergrund  2

Die Aktionsplanung  erfolgt  auf  Grundlage  der EU-UmgebungsIärmrichtIinie  2002/49/EG  und deren  nationaler  Umsetzung

in § 47 a-f BlmSchG  sowie  der Verordnung  über  die Lärmkartierung  - 34.B1mSchV.

1.4  Geltende  Lärmgrenzwerte

Eine Übersicht  geltender  nationaler  Lärmgrenzwerte,  die als Kriterien  für  die Evaluierung  und Umsetzung  von Maßnahmen

zur  Bekämpfung  und  Minderung  von  Lärm  verwendet  werden  enthält  Anhang  lll  der  LAl-Hinweise  zur

Lärmaktionsplanung.  Das Dokument  kann auf  folgender  Internetseite  abgerufen  werden:

https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/Iai-hinweise-zur-laermaktionspIanun@-dritte-aktuaIisierung 1667389269.pdf

Informationen über zusätzliche Grenzwerte, Auslösewerte o. ä., die im Aktionsplan verwendet wurden (freiwillige
Angabe)
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2.  Bewertung  der  Ist-Situation

2.I  Bewertung  der  geschätzten  Anzahl  von  Personen,  die  Verkehrslärm  ausgesetzt  sind  3

2.1.1  Hauptverkehrsstraßen  (freiwil1igepngabe)

Angaben  über  die  geschätzte  Zahl  der  betroffenen  Menschen  in den Isophonenbändern

LDEN [dB(A)]
Anzahl

>55-59 >60-64 >65-69 >70-74 >75

216 145 109 43 o

Lvich'r[dB(A]
>45-50 >50-54 > 55-59 >60-64 >65-69 >70

Anzahl 251 216 132 53 o o

Angaben über lärmbelastete Flächen sowie über die geschätzte Zahl der WohnunBen, Schulen und Krankenhäuser im

kartierten  Gebiet

LDEN [dB(A)] >55 >65 >75

F1äche/km2
6,53 2,71 0,52

Schulgebäude/Anzahl o o o

Krankenhausgebäude/Anzahl o o o

Angaben  zur  geschätzte  Zahl  der  gesundheitsschädlichen  Auswirkungen  und  Belästigungen

Fälle ischämischer

Herzkrankheiten

Fälle  starker

Belästigung

Fälle  starker

Schlafstörung

Anzahl o 91 34

2.2  Zusammenfassung  der  Daten  aus  den  Lärmkarten  4

Anzahl  der  Personen,  die  in dem  vom  Lärmaktionsplan  erfassten  Gebiet...

513

401

152

185

... einer Lärmbelastung ab 55 dB(A) LDEN durch Lärm von Hauptverkehrsstraßen

ausgesetzt  sind:

... einer Lärmbelastung ab 50 dB(A) '-Night durch Lärm von Hauptverkehrsstraßen

ausgesetzt  sind:

... einer potenziell gesundheitsgefährdenten Lärmbelastung ab 65 dB(A) LDEN

durch  Lärm  von  Hauptverkehrsstraßen  ausgesetzt  sind:

... einer potenziell gesundheitsgefährdenten Lärmbelastung ab 55 dB(A) '-Night

durch  Lärm  von  Hauptverkehrsstraßen  ausgesetzt  sind:

2.3 In der Gemeinde vorhandene  Lärmprobleme  und verbesserungsbedürftige  Situationen  /

bei  LAP  ohne  Maßnahmen:  Begründung  des  Abwägungsergebnises  5

Bezüglich Hauptverkehrsstraßen und sonstiBen Lärmquellen

Ej;stöll'ung  eines LAP ohneiiMaßnahmeplain  aLIS foigenden  GrÜndeg:  A;72i  aktiVe und passi'Ve Läirmsg)iiutzmaßnahrnen  bepeitS;upügesetzt,'

90er Jahre freiwillige kärmsaniprung autaq« S 2ss e@olgt; ,2o,!o Fa)jrbahnerneuerung auf :,ür S258 rni:iäl's Einbau ei

Stra@endöökscf'iicht AC 1l durchgefübn, wel);te so*ohl au:ßero.rts $r;  eio XQ}h als a,uch iihneHr4ls  bis 60 km/tv.järrqruiqde,y wi(,kt;

Ay4,an4f eine ces(lJ1wi'n@gg%€itsrQdp$*ung a'uf 3Q,0pm%h iQ!QroT$ B,(i« der S 258. b3)1. eiymiyw N%htfd17e1jb.Qt MJFJilEl seitens deS

S$raße;nhauIastträgers rnt de'r Eleß(findungy dasa die S.-258 auci41)' umieyt,t4)gq,strecy Wr aH@an tung>rt, abg@lehqt, diq4f4a

o»pgi:aple sprich'Lauch niöt f* @.jrie @edu@iprung4r %schwtht1igk4 $rch 4q Steigungen fahln die FaM)rpuB in eA»e

ren  , ', = Dreh,zahlurid  im, a
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2.4 Kriterien  für  die Prioritätensetzung  bei der AuSarbeiung  des LärmaktiOnsplans  6 (freiwilligeAngaben)

Kosten-Nutzen-AnaIysen

Höhe  der  Lärmbelastung

Zahl  der  lärmbelasteten  Menschen

Zusätzliche Kriterien / Erläuterungen:

Spitp  A



3.  Maßnahmeplanung

3.I  Bereits  vorhandene  Maßnahmen  zur  Lärmminderung  '

Bereits  vorhandene  Maßnahmen  zur  Lärmminderung  an Hauptverkehrsstraßen:

Lfd.  Nr. Maßnahmenart  8 Erläuterung  (Wo,  was)

1 Maßnzhmen  am Straßenbelag  (auch  aktive

Maßnahmen  am Belag im Rdhmen  der  Lärmvorsorge

gder  Lärmsanierung)

A 72, Lärmvorsorge  füim  Ausbau  gemäß  16. BlmSChV  aktiV  (lärmmindernde

Fahrbahndecke  im @esamten  Abschnitt  zwischen  AS Stollberg-West  und AS

Chemnitz-Süd)

2 fü'laßnahmen  am Straßenbelag  (auch  aktive

Maßnahmen  am Belag im Rahmen  der  [ärrnvorsorge

oder  Lärmsanierung)

S 258  (ehemals  B fö9), freiwillige  Cärmsanierung der  Ortsdurchfahrt  gemäß

Verkehrsförmschutz-RL  passiv  an Wohngebäuden  (SctiaIIschutzfeiister)'

3" Zqitliche  Beschränkung  f(i(  Ut(W wurde  geprüft  für  die S 258 - aufgrund  besfühender  Umleitungss €reöke  für  die

A72istein'NachtfahrverbotfürLKW  nichtm%lich  '

4 Verringerung  der  Fahrgeschwindigkeit  und

LichtsignaIfteuerung  . '

Vemingerung  der  Fahrgeschwindigkeit  wurde  geprüft  für  die'S 258 - aufgrund

der  bestehenden  Topografie  ni.cht  zielführend   ' 

5

6

7

8

g

10

1l

12

13

'1i4

'15

Spitp  "i



3.2  Geplante  Maßnahmen  zur  Lärmminderung  für  die nächsten  fünf  Jahre  (einschließlich  der  Maßnahmen

zum  Schutz  ruhiger  Gebiete)  Il

Geplante  Maßnahmen  zur Lärmminderung  an Hauptverkehrsstraßen:

Lfd.  Nr. Maßnahmenart  8
Erläuterung

(Wo,  was)

Erläuterungen  des erwarteten

Nutzens (freiwilligeAngabe)

Kosten  der

Maßnahme  [€ ]

(freiwillige  Ang.  )

1

2

3

4

5

6

7

8

9.

IO

Erläuterungen  des erwarteten  Nutzens (zusammenfassende  Bewertung)

ßöiner, da Lörmaktionspl.anunB  ohne Maßnahmep.
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3.3  Langfristige  Strategie  zum  Schutz  vor  Umgebungslärm  12

Gibt  es eine  langfristige  Strategie? l Nein l

Wenn  ja: Erläuterung  der  langfristigen  Strategie  zur  Reduzierung  der  Lärmbelastung

3.4  Schutz  ruhiger  Gebiete  12

Die Ausweisung  ruhiger  Gebiete  wurde  geprüft.  Angabe,  ob im Lärmaktionsplan

ruhige  Gebiete  festgesetzt  werden:

Nein

Wenn  ja:

Lfd. Nr. Name  des ruhigen  Gebietes Art  des Ruhigen  Gebietes

l-
l

I

I

Zusätzlich  ist  im  Rahmen  der  Berichterstattung  die  räumliche  Ausdehnung  der jeweiligen  ruhigen  Gebiete  in

georeferenzierter  Form  zu übermitte1n.14
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3.5  Geschätzte  Anzahl  der  Personen  in  dem  vom  Aktionsplan  erfassten  Gebiet,  für die  sich der

Verkehrslärm  durch  die  vorgesehenen  Maßnahmen  innerhalb  der  nächsten  fünf  Jahre  reduziert  15

Anzahl  entlastete  Personen  an Hauptverkehrsstraßen l-l

Qpi+p  Fk



4. Mitwirkung  der  Öffentlichkeit  17

4.1  Zeitraum  der  ÖffentIichkeitsbeteiIigung  18

Von  : l 09.OL2024 l Bis: l 1€>.02.2024 l

4.2  Art  der  öffentlichen  Mitwirkung  19

Nein

' )a

Nein  '

Ja

Nein

Nein

Nein

Anzeigen/Werbung
Ansprache  verschiedener  Interessenträger

Informationskampagne

Besprechungen/Sitzungen

Öffentliche  Veranstaltung

Umfrage

Workshop

Andere  Mittel/lnstrumente

Öffentliche  Auslage  aller  Unterlagen  im o.g.  Zeitraum  im Niederdorfer  Gemeindeamt  sowie  in der  Stadtverwaltung

Stollberg,  Information  über  den  Zeitraum  im Stadtanzeiger,  im Niederdorf  Amtsblatt  sowie  im Beteiligungsportal  des

Freistaates  Sachsen.  Im Beteiligungsportal  des Freistaates  wurden  ebenfalls  alls Unterlagen  eingepflegt.  Die betroffenen

Straßenbaulastträger  wurden  per  Mail  über  die  Auslage  und  die  Absichtserklärung,  einen  LAP ohnen  Maßnahmen

aufzustellen,  informiert  und um Stellungnahme  gebeten.

4.3  Art  der  Interessenträger,  die  an  der  öffentlichen  Konsultation  teilgenommen  haben

Ja '

' Ne.in

Ja

 Ne'in

Bürger:innen

Nichtstaatliche  Organisationen

Staatliche  Stellen

Privatwirtschaft

Andere  lnteressenträger  (ergönzen  bej  Berh»rf)

Anzahl  der  Personen,  die  an der  öffentlichen  Konsultation  teilgenommen

haben (freiwillige Angabe) : ffl
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4.4  Berücksichtigung  der  Ergebnisse  der  Mitwirkung  der  Öffentlichkeit  2o

Angabe,  ob im Laufe  der  öffentlichen  Konsultation  Stellung-

nahmen  eingegangen  sind:

Angabe,  ob die  während  der  öffentlichen  Konsultation  einge-

gangenen  Stellungnahmen  in den  LAP aufgenommen  wurden:

Angabe,  ob der  LAP nach  der  öffentlichen  Konsultation  über-

arbeitet  wurde:

Wenn  ja, Erläuterung,  wie  der  Lärmaktionsplan  nach  der  öffentlichen  Konsultation  überarbeitet  wurde:

21
4.5  Dokumentation  (freiwillige  Angaben)

Inhaltliche  Zusammenfassung  der  öffentlichen  Konsultation:

Link  zur  Webseite  mit  Dokumenten  der  öffentlichen  Konsultation  (Protokoll):
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5  Finanzielle  Informationen  Zum  Lärmaktionsplan  ((reiWi1lige  Angaben)

Geschätzte  Gesamtkosten  (für  die  Aufstellung)  des Aktionsplans

(ohne  Maßnahmenumsetzung)  [ €] :

Geschätztes  Kosten-Nutzen-VerhäItnis  der  im Aktionsplan

beschriebenen  Maßnahmen22  :

Seite 1l



6  Evaluierung  des  Aktionsp1ans22

6.1  Überprüfung  der  Umsetzung

Angabe,  ob Regelungen  für  die  Überprüfung  der  Umsetzung  des

Lärmaktionsplans  vorgesehen  sind

Wenn ja: Erläuterung der geplanten Regelungen für die Überprüfung  der Umsetzung des Lärmaktionsplans  (freiwillige
Angabe)

6.2  Überprüfung  der  Wirksamkeit

Angabe,  ob Regelungen  für  die  Überprüfung  der  Wirksamkeit  des

Lärmaktionsplans  vorgesehen  sind

Wenn  ja: Nennung  der  geplanten  Regelung  24 (freiwilligeAngabe)
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7  Inkrafttreten  des  Aktionsplans

7.1 Der Lärmaktionsplan  ist in Kraft  durch  Stadt-/GemeinderatsbeschIuss  getreten24

am: 25.03.2024

7.2 Datum  des voraussichtlichen  Abschlusses  der Umsetzung  des Lärmaktionsp1ans26 (freiwilligeAngabe)

zum:

7.3  Link  zum  Aktionsplan  im  1nternet27

https://www.niederdorf-erzgebirze.de/laermaktionsptanunz/
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